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Satzung 

Radclub Münster 

 

 A. Allgemeines 

 
    § 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Farben des Vereins 
    § 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 
    § 3 Verbandsmitgliedschaften 
 
 B. Vereinsmitgliedschaft 
 
    § 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
    § 5 Arten der Mitgliedschaft 
    § 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
    § 7 Ausschluss aus dem Verein 
 
 C. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
    § 8 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 
    § 9 Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder 
 
 D. Die Organe des Vereins 
 
    § 10  Die Vereinsorgane 
    § 11 Die ordentliche Mitgliederversammlung 
    § 12 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
    § 13 Die außerordentliche Mitgliederversammlung 
    § 14 Der Vorstand 
 
 E. Sonstige Bestimmungen 
 
    § 15 Kassenprüfer 
    § 16 Vereinsordnungen 
    § 17 Datenschutz, -erhebung und –übermittelung 
 
 F. Schlussbestimmungen 
 
    § 18 Auflösung 
    § 19 Gültigkeit dieser Satzung 
 
Die Satzung enthält bei der Bezeichnung von Personen und Funktionen aus Gründen der 
einfacheren Lesbarkeit durchgängig die männliche Form. Grundsätzlich sind Frauen und 
Männer gleichermaßen gemeint. 

 
 

http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2457&nodeid=50
http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2458&nodeid=50
http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2459&nodeid=50
http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2460&nodeid=50
http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2462&nodeid=50
http://www.vibss.de/vibss/live/vibssinhalte/show.php3?id=2463&nodeid=50
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§ 1     Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Farben des Vereins 
 

1. Der am 16. Januar 2011 gegründete Verein führt den Namen Radclub Münster (e.V.). 
2. Er hat seinen Sitz in Münster/Westfalen. Der Verein soll in das Vereinsregister des 

Amtsgerichtes Münster eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu seinem 
Namen den Zusatz e.V.  

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.Die Vereinsfarben sind: blau, orange, weiß 
und schwarz. 
 

§ 2     Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 
 

1. Der “Radclub Münster” verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck 
des Vereins ist die Förderung und Pflege des Radsports sowie der Jugendhilfe.  

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
a) die entsprechende Organisation eines geordneten Radsportbetriebes; 
b) die Durchführung eines fitness und sportlich-ambitioniert orientierten 

Trainingsbetriebes; 
c) die Teilnahme an radsportspezifischen- und Vereinsveranstaltungen; 
d) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und –maßnahmen; 
e) die Aus-/Weiterbildung und den Einsatz von sachgemäß ausgebildeten 

Übungsleitern, Trainern und Helfern; 
f) die Instandhaltung und Instandsetzung der dem Verein gehörenden 

Gegenstände; 
g) die Durchführung von radsportspezifischen Informationsveranstaltungen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

4. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die 
Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

5. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
7. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des 

Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
 

§ 3     Verbandsmitgliedschaften 
 

1. Der Verein ist Mitglied im 

 Radsportverband NRW e.V.; 

 Stadtsportbund Münster e.V. 
2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der 

Verbände nach Ziffer 1 als verbindlich an. 
3. Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den 

Eintritt und Austritt zu Fachverbänden beschließen. 
 
 
 
§ 4     Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 
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2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. Die Aufnahme in den Verein ist davon 
abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet am 
Lastschriftverfahren teilzunehmen.  

3. Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen ist von dem/den 
gesetzlichen Vertreter(n) zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen 
Vereinsmitglieder verpflichten sich mit dem Aufnahmegesuch für die 
Beitragsschulden ihrer Kinder aufzukommen.  

4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung 
beginnt die Mitgliedschaft. Das Mitglied erhält eine schriftliche Aufnahmebestätigung. 
Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der 
jeweils gültigen Fassung an. 

5. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht 
begründet werden. 

 
 
§ 5     Arten der Mitgliedschaft 
 

1. Der Verein besteht aus: 

 aktiven Mitgliedern; 

 passiven Mitgliedern; 

 Ehrenmitgliedern. 
2. Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sämtliche Angebote des Vereins im Rahmen der 

bestehenden Ordnungen nutzen können. 
3. Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins durch Geld- oder 

Sachbeiträge im Vordergrund. Sie nutzen die sportlichen Angebote des Vereins nicht. 
4. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Ihnen steht ein Stimmrecht zu. 

Sie werden per Beschluss mit einfacher Mehrheit der Mitgliederversammlung 
gewählt. 

 
 
§ 6     Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet: 

 durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 

 durch Ausschluss aus dem Verein (§ 7); 

 durch Tod; 

 durch Auflösung des Vereins; 

 durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit der juristischen Personen. 
2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann zum Ende eines Kalenderjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen erklärt werden.  

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Vereinseigene Gegenstände sind dem 
Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten.  

 
 
§ 7     Ausschluss aus dem Verein 
 

1. Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt, wenn 

 ein Mitglied gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat,  

 das Mitglied nach einmaliger, erfolgloser schriftlicher Mahnung den 
Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt hat. 
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2. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Vorstand entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. 

3. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittels eingeschriebenen 
Briefes mitzuteilen. 

4. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit des rechtlichen Gehörs zu gewähren. Bei 
Ausschluss aus dem Verein besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

5. Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied 
wirksam. 

6. Gegen die Entscheidung des Vorstandes steht dem Mitglied der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten offen. 

 
 
§ 8     Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 
 

1. Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag, deren Höhe von 
der Mitgliederversammlung festgelegt wird. 

2. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 
3. Der Beitrag ist auch für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres 

austritt oder ausgeschlossen wird. 
4. Alles Weitere regelt die Beitragsordnung. 

 
§ 9     Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder 
 

1. Jugendliche zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr üben ihre Mitgliederrechte im 
Verein persönlich aus. 

2. Mitglieder bis zum 16. Lebensjahr sind jedoch vom Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung ausgeschlossen. 

 
 
§ 10    Die Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind:  

 die Mitgliederversammlung; 
 der Vorstand 

 
 
§ 11    Die ordentliche Mitgliederversammlung 
 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.  
3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier 

Wochen schriftlich per Post oder per E-Mail an alle Mitglieder unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand durch 
Beschluss fest. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter bestimmt 
den Protokollführer. 

6. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Eine geheime 
Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von einem stimmberechtigten Mitglied 
verlangt wird. 
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7. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet. Zur 
Änderung der Satzung und zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

9. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der 
Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das 
Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

10. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Anträge auf 
Satzungsänderung und Änderung des Vereinszwecks sind den Mitgliedern nach 
Ablauf der Antragsfrist zu übersenden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

 
 
§ 12    Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten 
zuständig: 

1. Entgegennahme der Berichte des Vorstands; 
2. Entgegennahme der Kassenprüfberichte; 
3. Entlastung des Vorstands; 
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
5. Wahl der Kassenprüfer; 
6. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des 

Vereins; 
7. Beschlussfassungen über eingereichte Anträge. 

 
§ 13    Die außerordentliche Mitgliederversammlung  
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 
muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von 20 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
vom Vorstand verlangt wird. In der Einladung müssen alle Gründe, die seitens der Mitglieder 
für die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung genannt worden sind, 
in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben werden. 
 
 
§ 14    Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand des Vereins (§ 26 BGB) besteht aus: 
a) Vorsitzender 
b) Schriftführer/Medienwart (stellv. Vorsitzender)  
c) Kassierer  
d) Fachwart Radsport 
e) Fachwart Breitensport 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 
vertreten. 
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3. Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der 
Mitgliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahl erfolgt einzeln. 

4. In ungeraden Jahren werden gewählt: der Vorsitzende, der Kassierer und der 
Fachwart Radsport, 

5. In den geraden Kalenderjahren werden gewählt: der Schriftführer/Medienwart (stellv. 
Vorsitzender) und der Fachwart Breitensport 

6. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandmitgliedes erfolgt eine kommissarische 
Bestellung durch den Vorstand. Diese gilt bis zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung. Eine Neuwahl erfolgt immer in Anpassung an den unter 
Ziffern 4. und 5. genannten Rhythmus. 

7. Der Vereinsvorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. 
8. Der Vorsitzende, im Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende, beruft und 

leitet die Sitzungen des Vereinsvorstandes. Er ist verpflichtet, den Vereinsvorstand 
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder aber wenn dies von der 
Mehrheit der Vereinsvorstandsmitglieder verlangt wird. 

9. Der Vereinsvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vereinsvorstands-
mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 

 
 
§ 15    Kassenprüfer 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand  
angehören dürfen. 

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Vorstandes. Die Wiederwahl für 
eine weitere Amtszeit ist zulässig. 

3. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 
Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber 
einen Bericht. 

 
 
§ 16    Vereinsordnungen 
 
Der Vorstand ist ermächtigt durch Beschluss folgende Ordnungen zu erlassen: 

a) Beitragsordnung 
b) Geschäftsordnung 

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 
 
 
§ 17    Datenschutz, -erhebung und –übermittelung 
 

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 
persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, 
übermittelt und verändert. 

2. Der Verein ist berechtigt, Mitgliederdaten an Dachorganisationen (z.B. Bund 
Deutscher Radfahrer, Radsportverband NRW, Stadtsportbund) und an 
Vereinsmitglieder zu übermitteln. Die Vereinsmitglieder dürfen diese Mitgliederdaten 
nicht an Dritte außerhalb des Vereins weitergeben. 

3. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 

unrichtig sind; 
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c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt; 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 
 
§ 18    Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der 
Auflösung der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende als die Liquidatoren 
des Vereins bestellt. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an Verein zur Förderung krebskranker Kinder 
Münster e.V.; AG Münster, VR 2547.  

 
 

§ 19    Gültigkeit dieser Satzung 
 

1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 16. Januar 2011 
beschlossen. 

2. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 

 


